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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §6 Abs1;

AVG §71 Abs1 Z1;

1. AVG § 6 heute

2. AVG § 6 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 71 heute

2. AVG § 71 gültig ab 21.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/2023

3. AVG § 71 gültig von 01.01.2014 bis 20.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 71 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 71 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 71 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Hat eine Partei aus Unkenntnis von der Zuständigkeit oder Behördenorganisation einen Antrag bei der falschen

Behörde eingebracht, so ist die Eingabe nach § 6 AVG zwar "auf Gefahr des Einschreiters" an die zuständige Behörde

weiterzuleiten, jedoch darf die Weiterleitung nicht beliebig lang hinausgezögert werden, sondern hat ohne unnötigen

Aufschub zu erfolgen. Wenn auch das Risiko einer durch die Weiterleitung bewirkten Fristversäumung der Einschreiter

zu tragen hat, steht es der Behörde nicht zu, dieses Risiko durch ihre Untätigkeit schlagend werden zu lassen. Wurde

die Partei durch eine grundlose extreme Verzögerung der Weiterleitung ihres irrtümlich bei der unzuständigen

Behörde eingebrachten Anbringens gehindert, die Frist einzuhalten, stellt das für die Fristversäumung letztlich kausale

Fehlverhalten der Behörde ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis im Sinn des § 71 Abs. 1 Z. 1 AVG dar.

Diesfalls triAt den Antragsteller an der Versäumung der Frist kein über den minderen Grad des Versehens

hinausgehendes Verschulden. Ein Wiedereinsetzungsgrund liegt aber nur dann vor, wenn die Partei durch ein im

Nachhinein bekannt gewordenes "krasses" Fehlverhalten der zur Weiterleitung verpBichteten Behörde an der

Einhaltung der Frist gehindert wurde (vgl. B 20. November 2002, 2002/08/0134, betreAend den Fall eines für die

Weiterleitung oAenstehenden Zeitraumes von mehr als einem Monat). Ist ein für die Fristversäumnis kausales

Versehen der Behörde in der Weiterleitung auf wenige Tage reduziert, so kann von einer "extremen Verzögerung" oder

von einem "krassen Fehlverhalten" der zur Weiterleitung verpBichteten Behörde nicht gesprochen werden.Hat eine

Partei aus Unkenntnis von der Zuständigkeit oder Behördenorganisation einen Antrag bei der falschen Behörde

eingebracht, so ist die Eingabe nach Paragraph 6, AVG zwar "auf Gefahr des Einschreiters" an die zuständige Behörde

weiterzuleiten, jedoch darf die Weiterleitung nicht beliebig lang hinausgezögert werden, sondern hat ohne unnötigen

Aufschub zu erfolgen. Wenn auch das Risiko einer durch die Weiterleitung bewirkten Fristversäumung der Einschreiter
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zu tragen hat, steht es der Behörde nicht zu, dieses Risiko durch ihre Untätigkeit schlagend werden zu lassen. Wurde

die Partei durch eine grundlose extreme Verzögerung der Weiterleitung ihres irrtümlich bei der unzuständigen

Behörde eingebrachten Anbringens gehindert, die Frist einzuhalten, stellt das für die Fristversäumung letztlich kausale

Fehlverhalten der Behörde ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis im Sinn des Paragraph 71, Absatz

eins, ZiAer eins, AVG dar. Diesfalls triAt den Antragsteller an der Versäumung der Frist kein über den minderen Grad

des Versehens hinausgehendes Verschulden. Ein Wiedereinsetzungsgrund liegt aber nur dann vor, wenn die Partei

durch ein im Nachhinein bekannt gewordenes "krasses" Fehlverhalten der zur Weiterleitung verpBichteten Behörde an

der Einhaltung der Frist gehindert wurde vergleiche B 20. November 2002, 2002/08/0134, betreAend den Fall eines für

die Weiterleitung oAenstehenden Zeitraumes von mehr als einem Monat). Ist ein für die Fristversäumnis kausales

Versehen der Behörde in der Weiterleitung auf wenige Tage reduziert, so kann von einer "extremen Verzögerung" oder

von einem "krassen Fehlverhalten" der zur Weiterleitung verpflichteten Behörde nicht gesprochen werden.

Schlagworte

Wahrnehmung der Zuständigkeit von Amts wegen ohne unnötigen Aufschub Weiterleitung an die zuständige Behörde

auf Gefahr des Einschreiters
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